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FRIEDENSGEBET

Veranstaltungskalender

Neumarkt i.T. 14.00 Uhr Kirche

Goberling 17.00 Uhr Mahnmal

Stadtschlaining 18.00 Uhr Evangelische Kirche

Altschlaining 18.45 Uhr Gemeinde- u. Feuerwehrhaus

Drumling 19.30 Uhr Mahnmal

Die Bevölkerung der Stadtgemeinde STADTSCHLAINING wird zu den am

Freitag, 1. November 2002 (Allerheiligen) stattfindenden Friedensgebeten herzlichst

eingeladen:

Samstag, 9. November 2002:
Flohmarkt in Stadtschlaining

Sonntag, 17. November 2002:
Kirtag in Goberling

Donnerstag, 28. November 2002:
19.00 Uhr im Rittersaal der Burg Schlaining;
10 Jahre Concentrum: Vortrag („Die Kirchen und das
neue Europa”) und Buchpräsentation

Sonntag, 1. Dezember 2002:
ab 14.00 Uhr: 23. Mittelalterlicher Christkindlmarkt

am Hauptplatz in Stadtschlaining

Samstag, 7. Dezember 2002:
Adventkonzert der Blasmusik Stadtschlaining
in der evangelischen Pfarrkirche in Stadtschlaining;
Beginn: 19.00 Uhr
anschließend Buffet zugunsten „Rettet das Kind”

Samstag, 14. Dezember 2002:
18.00 Uhr: Adventkonzert des Kirchenchores
Neumarkt i.T. in der r.k. Pfarrkirche

Flohmarkt in Stadtschlaining



Unter welchen Voraussetzungen können Sie am 24. No-

vember 2002 an der Nationalratswahl teilnehmen:

Zur Teilnahme an dieser Wahl sind Sie berechtigt, wenn
Sie

� spätestens am 31. Dezember 2001 das 18. Lebensjahr

vollendet haben,

� in Österreich nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen

sind und

� am Stichtag (24. September 2002) in die Wähler-

evidenz einer österreichischen Gemeinde einge-

tragen sind.

Sollten Sie sich am Wahltag an einem anderen Ort als

Ihrer Heimatgemeinde aufhalten, so können Sie nur

mit einer Wahlkarte wählen.

Sie müssen bei der Gemeinde, in deren Wählerevidenz
Sie geführt werden, mündlich oder schriftlich (Telefax
oder per E-Mail: post@stadtschlaining.bgld.gv.at) die

Ausstellung einer Wahlkarte beantragen; dies ist be-

ginnend mit dem Tag der Wahlausschreibung (23.

September 2002) möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie
eine Wahlkarte keinesfalls im Bundesministerium für In-
neres beantragen können!

Letzter Termin ist der dritte Tag vor dem Wahltag, also
Donnerstag, der 21. November 2002. Auch schriftlich
gestellte Anträge müssen bis dahin eingelangt sein.

Die Wahlkarte wird ca. 14 Tage vor dem Wahltag er-
hältlich sein. Sie können diese bei der Gemeinde persön-
lich abholen oder bei der Antragstellung um die
Zusendung der Wahlkarte (unter Angabe der Zustell-
adresse) ersuchen.

Die Wahlkarte ist ein mit Aufdruck versehener ver-

schließbarer, chamois-farbener Briefumschlag.

Nationalratswahl 2002

In der Wahlkarte befinden sich der amtliche Stimmzet-

tel, ein chamois-farbenes mit der Nummer des jeweili-
gen Landeswahlkreises (z.B. Burgenland – 1,)
bedrucktes, gummiertes Wahlkuvert sowie ein Informa-
tionsblatt für das Wählen im Ausland.

Nachdem Ihnen die Wahlkarte übergeben bzw. übersen-
det wurde, sollten Sie diese – wie Sie diese von der Ge-
meinde übernommen bzw. per Post erhalten haben – bis
zum Wahltag sorgfältig aufbewahren. Keinesfalls sollte
der Inhalt aus der Wahlkarte entnommen werden.

Mit der Wahlkarte können Sie am Wahltag nur in

dem/den von der Gemeinde festgelegte(n) Wahllo-

kal(en) für Wahlkartenwähler(innen) Ihre Stimme ab-
geben. Sie werden daher gebeten, sich rechtzeitig bei der
Gemeinde, in der Sie sich am Wahltag aufhalten werden,
zu erkundigen, wo sich ein Wahllokal für Wahlkarten-
wähler(innen) befindet und in welcher Zeit dieses

Wahllokal geöffnet ist.

Zunächst begeben Sie sich in ein für Wahlkartenwäh-
ler(innen) bestimmtes Wahllokal. Dort übergeben Sie

dem/der Wahlleiter(in) Ihre Wahlkarte und weisen ei-
nen amtlichen Lichtbildausweis vor. Der/Die Wahllei-
ter(in) entnimmt anschließend den amtlichen Stimm-
zettel sowie das inliegende, mit der Nummer bedruckte,
chamois-farbene Wahlkuvert aus der Wahlkarte und hän-
digt Ihnen diese Unterlagen aus. Nach Ihrer Stimmabga-
be in der Wahlzelle müssen Sie das verschlossene
chamois-farbene Wahlkuvert der/der Wahlleiter(in) wie-
derum übergeben, damit er/sie dieses der für die Ergeb-
nisermittlung zuständigen Landeswahlbehörde über-
mitteln kann. Sollten Sie mit Ihrer Wahlkarte im einen

Regionalwahlkreis wählen, so wird das chamois- far-

bene Wahlkuvert gegen ein blaues Wahlkuvert ausge-

tauscht, da Ihre Stimme in diesem Sprengel mitaus-
gezählt wird.

Bitte beantragen Sie Ihre Wahlkarte rechtzeitig. Wenn
Sie eine Wahlkarte beantragt haben, dürfen Sie ohne die-

se Wahlkarte nicht wählen (auch dann nicht, wenn Sie
sich wider Erwarten am Wahltag in Ihrer Heimatgemein-
de befinden)! Sie können im Inland keinesfalls vor dem

Wahltag (24. November 2002) wählen.

Informationen betreffend die Stimmabgabe
im Inland

Wie können Sie wählen, wenn Sie sich voraussichtlich

am Wahltag nicht in der Gemeinde, in deren Wähler-

verzeichnis sie eingetragen sind, aufhalten?

Wo können Sie die Ausstellung Ihrer Wahlkarte be-

antragen?

Bis zu welchem Zeitpunkt kann die Ausstellung einer

Wahlkarte beantragt werden?

Wann erhalten Sie die Wahlkarte?

Wie sieht die Wahlkarte aus?

Was beinhaltet die Wahlkarte?

Was haben Sie nach Erhalt der Wahlkarte zu tun?

Wo haben Sie die Möglichkeit am Wahltag mit der

Wahlkarte Ihre Stimme abzugeben?

Wie können Sie mit einer Wahlkarte im Inland wählen?

Was haben Sie als Wahlkartenwähler zu beachten?


